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325. Bundesgesetz: Abänderung des Einkommensteuergesetzes 1967

326. Bundesgesetz: Energieanleihegesetz 1970

327. Bundesgesetz: Verzicht auf eine Forderung des Bundes gegen die Österreichische Automobil-
fabriks-Aktiengesellschaft aus abgelösten Forderungen der ehemaligen
Sowjetischen Militärbank in Wien

3 2 5 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970,
mit dem das Einkommensteuergesetz 1967

abgeändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Einkommensteuergesetz 1967, BGBl.
Nr. 268, in der geltenden Fassung wird abge-
ändert wie folgt:

1. § 3 Abs. 1 Z. 17 hat zu lauten:

„17. in Überstundenentlohnungen enthaltene
Zuschläge für Mehrarbeit;"

2. § 3 Abs. 1 Z. 18 hat zu lauten:

„18. Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeit bei Arbeitnehmern;"

3. Im § 3 Abs. 2 und 3 treten an die Stelle
der Worte „Abs. 1 Z. 16, 18 und 19" die Worte
„Abs. 1 Z. 16 bis 19."

4. Dem § 3 ist folgender Abs. 4 anzufügen:

„(4) Soweit für Zuschläge nach Z. 17 und 18
günstigere Regelungen über das Ausmaß und
die Höhe der Zuschläge auf Grund von Kollek-
tivverträgen oder Betriebsvereinbarungen, die
auf Grund besonderer kollektivvertraglicher Er-
mächtigungen abgeschlossen worden sind, be-
reits vor dem 1. Juli 1970 gewährt worden
sind, sind diese Zuschläge steuerfrei."

5. Im § 4 Abs. 4 Z. 4 lauten die ersten drei
Sätze:

„4. ein Absetzungsbetrag von 10 v. H. der
Einkünfte aus den Einkunftsarten des § 2
Abs. 3 Z. 1 bis 3 (vor Abzug dieses Absetzungs-
betrages und vor Abzug der Betriebsausgaben
im Sinne der Z. 5 bis 9), mindestens aber 12.500 S
und höchstens 19.000 S jährlich, wenn im Betrieb

(§§ 13, 15 und 18) eines Ehegatten der andere
Ehegatte vollbeschäftigt mittätig ist. Als voll-
beschäftigt ist ein Ehegatte dann anzusehen,
wenn er mindestens 40 Stunden in der Woche
mittätig ist. Erreicht das Ausmaß der Mit-
tätigkeit zwar nicht 40 Wochenstunden, aber
mindestens 20 Wochenstunden, verringert sich
der Absetzungsbetrag auf 4500 S jährlich."

6. Im § 32 Abs. 3 Z. 2 letzter Satz tritt an
die Stelle des Betrages von „3000 S" der Be-
trag „4500 S".

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz ist anzuwenden,

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt
wird, erstmalig bei der Veranlagung für
das Kalenderjahr 1971;

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer)
durch Abzug eingehoben oder durch
Jahresausgleich festgestellt wird, für Lohn-
zahlungszeiträume, die nach dem 31. De-
zember 1970 enden.

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch

3 2 6 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970,
betreffend die Übernahme der Bun-
deshaftung für Anleihen, Darlehen und son-
stige Kredite der Österreichischen Elektrizi-
tätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbund-
gesellschaft) und der Sondergesellschaften ge-
mäß § 4 Abs. 4 des 2. Verstaatlichungs-

gesetzes (Energieanleihegesetz 1970)

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, für die
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a) von der Österreichischen Elektrizitätswirt-
schafts-Aktiengesellschaft (Verbundgesell-
schaft),

b) von einer oder mehreren Sondergesellschaf-
ten gemäß § 4 Abs. 4 des 2. Verstaat-
lichungsgesetzes oder

c) von der Österreichischen Elektrizitätswirt-
schafts-Aktiengesellschaft (Verbundgesell-
schaft) gemeinsam mit einer oder mehreren
der genannten Sondergesellschaften

zum Ausbau von Großkraftwerken, insbesondere
der Werke Zemm, Ottensheim, Rosegg und
Schönau, sowie zum weiteren Ausbau der Über-
tragungseinrichtungen der Verbundgesellschaft,
ferner für die erforderlichen Fertigstellungs- und
Ergänzungsinvestitionen der bereits im Betrieb
befindlichen Anlagen sowie Planungsarbeiten für
neue Projekte und zur Finanzierung des Anteiles
der Verbundgesellschaft am ersten österreichi-
schen Kernkraftwerk im In- und Ausland auf-
zunehmenden Anleihen, Darlehen und sonstigen
Kredite namens des Bundes die Haftung als Bürge
und Zahler (§ 1357 des allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuches) unter der Voraussetzung zu über-
nehmen, daß der Gesamtbetrag (Gegenwert) der
aufzunehmenden Anleihen, Darlehen und sonsti-
gen Kredite 4200 Millionen Schilling einschließlich
der Zinsen und Kosten nicht übersteigt.

(2) Der Bundesminister für Finanzen wird
ferner ermächtigt, für Kredite einschließlich der
Zinsen und Kosten, die der Vorfinanzierung von
Anleihen, Darlehen und sonstigen Krediten
gemäß Abs. 1 dienen, eine Laufzeit von zwei
Jahren und das Ausmaß des im Abs. 1 genannten
Gesamtbetrages (Gegenwert) nicht überschreiten,
namens des Bundes die Haftung als Bürge und
Zahler (§ 1357 des allgemeinen bürgerlichen Ge-
setzbuches) zu übernehmen. Diese Haftung darf
jedoch nur in einem Rahmen übernommen
werden, der eine allzu umfangreiche Überschnei-
dung zwischen Vor- und Endfinanzierung aus-
schließt. Kredite, die der Vorfinanzierung solcher
Anleihen dienen, sind auf den im Abs. 1 genann-
ten Haftungsrahmen nicht anzurechnen.

(3) Der Bundesminister für Finanzen darf von
den im Abs. 1 und Abs. 2 erteilten Ermächtigun-
gen nur dann Gebrauch machen, wenn

a) die Finanzoperation (Anleihen, Darlehen
und sonstige Kredite) im Einzelfall den
Betrag (Gegenwert) von 1300 Millionen
Schilling einschließlich der Zinsen und
Kosten nicht übersteigt;

b) die Laufzeit der Finanzoperation dreißig
Jahre nicht übersteigt;

c) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An-
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten

in inländischer Währung unter Zugrunde-
legung der folgenden Formel nicht mehr
als das Zweieinhalbfache des im Zeitpunkt
der Finanzoperation geltenden Zinsfußes
für Eskontierungen der Oesterreichischen
Nationalbank (§ 48 Abs. 2 des National-
bankgesetzes 1955, BGBl. Nr. 184, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 276/
1969) beträgt:

d) die prozentuelle Gesamtbelastung bei An-
leihen, Darlehen und sonstigen Krediten
in ausländischer Währung nach der Formel
laut lit. c nicht mehr als das Zweieinhalb-
fache des arithmetischen Mittels aus den
im Zeitpunkt der Schuldaufnahme gelten-
den offiziellen Diskontsätzen in Belgien,
der Bundesrepublik Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, den Niederlanden,
Schweden, der Schweiz und den USA (New
York) beträgt;

e) die Kreditoperation in Schilling, Belgischen
Franken, Deutschen Mark, Englischen Pfun-
den, Französischen Franken, Holländischen
Gulden, Italienischen Liren, Japanischen
Yen, Kanadischen Dollar, Schwedischen
Kronen, Schweizer Franken, US-Dollar
oder in Rechnungseinheiten, die auf meh-
reren dieser Währungen beruhen, erfolgt.

(4) Zur Feststellung des Nettoerlöses gemäß
Abs. 3 lit. c und d sind die Emissions- oder Zu-
zählungsverluste, Begebungsprovisionen, Werbe-
und Druckkosten (Begebungskosten) vom
Bruttoerlös in Abzug zu bringen.

§ 2. Wird die Haftung des Bundes gemäß § 1
für Fremdwährungsbeträge übernommen, so sind
diese zu den im Zeitpunkt der Haftungsüber-
nahme vom Bundesminister für Finanzen jeweils
festgesetzten Kassenwerten auf die genannten
Höchstbeträge anzurechnen.

§ 3. (1) Der Bundesminister für Finanzen wird
ermächtigt, die gemäß § 1 übernommenen Haf-
tungen über die vertraglich vereinbarte Laufzeit
zu erstrecken, wenn

a) eine Prolongierung der Fälligkeit der Ver-
pflichtungen aus Anleihen, Darlehen oder
sonstigen Krediten vertraglich vorgesehen
ist und vom Schuldner in Anspruch ge-
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nommen wird oder zur Vermeidung einer
Inanspruchnahme des Bundes aus der Haf-
tung infolge unvorhersehbar eingetretener
wirtschaftlicher oder finanzieller Schwierig-
keiten des Hauptschuldners geboten ist und
der Gläubiger zustimmt,

b) jedoch nur insoweit, als durch die Prolon-
gierung von Fälligkeiten die vertraglich
vereinbarte Laufzeit um nicht mehr als
fünf Jahre überschritten wird und

c) die Mehrleistungen an Zinsen im Haftungs-
rahmen für Zinsen und Kosten Deckung
finden.

(2) Die sich jeweils ergebende Gesamtlaufzeit
darf die in § 1 Abs. 3 lit. b festgesetzte Laufzeit
nicht überschreiten.

§ 4. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch

3 2 7 . Bundesgesetz vom 30. Oktober 1970
über den Verzicht auf eine Forderung des
Bundes gegen die Österreichische Automobil-
fabriks-Aktiengesellschaft aus abgelösten
Forderungen der ehemaligen Sowjetischen

Militärbank in Wien

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bund verzichtet auf seine Forderung
aus der Ablöse von Forderungen der ehemaligen
Sowjetischen Militärbank in Wien gegen die
Österreichische Automobilfabriks-Aktiengesell-
schaft, Wien XXI, Brünner Straße 72, in der
Höhe von

Kapital S 8,662.500'—
und die von diesem Kapitalbetrag fällig gewor-
denen Zinsen unter der auflösenden Bedingung,
daß über das Vermögen des Schuldners innerhalb
von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Bun-
desgesetzes kein Konkurs- oder Ausgleichsverfah-
ren eröffnet oder die Abwicklung eingeleitet
wird.

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch
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